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1. Räumliche Lage und Beschreibung  

Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Wustermark an der B5 direkt am Gewerbegebiet 

Zeestow. Dieses begrenzt die Fläche im Nordosten. Im Osten und Süden wird es von der B5 

begrenzt und im Westen von einem Umspannwerk (vgl. Abb. 1). Die nördliche Grenze bilden 

Felder. Eine stillgelegte Bahnstrecke durchquert das Plangebiet von Nord nach Süd. Diese soll 

laut Planung in ihrem jetzigen Zustand erhalten bleiben. Sie bietet mit ihren Baum- und 

Strauchbewuchs auf beiden Seiten Lebensraum für verschieden Vogelarten (vgl. Abb. 2). Der 

größte Teil der Planfläche besteht aus landwirtschaftlichen Feldern (vgl. Abb. 1).  

 

 

Abbildung 1: Blich auf die Felder des Plangebietes, im Hintergrund das Umspannwerk 

 

Abbildung 2: stillgelegte Bahnstrecke mit Baum- und Strauchsaum 
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2. Methodik 

2.1. Brutvögel 

 

Es wurde eine flächendeckende Kartierung der Avifauna im Plangebiet vorgenommen. Es 

fanden 7 Kartierdurchgänge (vgl. Tabelle 1) während der Morgenstunden statt. Der 

Erfassungszeitraum erstreckte sich von Ende März bis Mitte Juni.  

Die nähere Umgebung des Geltungsbereiches wurde in die Erfassung mit einbezogen. So ist 

eine Bewertung des Geltungsbereiches als Nahrungsfläche, für Brutvogelarten der 

Umgebung, möglich.  

Es sind sämtliche Brutvogelarten im Geltungsbereich aufgenommen worden.  

Die Erfassung der Brutvögel erfolgte durch die Revierkartierungsmethode (vgl. Südbeck et al. 

2005). Es sind die Wertungsgrenzen sämtlicher Brutvögel abgedeckt. Auf eine nächtliche 

Erfassung wurde verzichtet, da kein Hinweis auf nachtaktive Arten gegeben war.  

Eine Gesamtartenliste ist als Anlage 1 und eine Karte zur Brutvogelerfassung als Anlage 2 

beigefügt. 

2.2. Zauneidechsen 

Zudem wurde das Gebiet auf das Vorkommen von Zauneidechsen untersucht. Hier fanden 

allerdings keine separaten Begehungen statt. Die Zauneidechsen wurden während der 

Brutvogelkartierung miterfasst. 

 

Tabelle 1 gibt einen Überblick zu den Untersuchungstagen. 

 

Datum, Uhrzeit Witterung Tiergruppe 

27.03.2023, 7:10-9:10Uhr Wechselnd Bewölkung, wenig Wind, kein 

Regen, 0 bis 3°C 

Brutvögel 

06.04.2023, 6:10-8:10Uhr sonnig, wenig Wind, kein Regen, 0 bis 2°C Brutvögel 

24.04.2022, 5:30-7:30Uhr Leicht bewölkt, wenig Wind, kein Regen, 9 

bis 12°C 

Brutvögel 

02.05.2023, 5:10 -7:10Uhr Überwiegend bewölkt, fast kein Wind, kein 

Regen, 6 bis 9°C 

Brutvögel 

17.05.2023, 5:40-7:40Uhr Überwiegend sonnig, mäßiger Wind, kein 

Regen, 8 bis 11°C 

Brutvögel 

26.05.2022, 6:10-8:10Uhr wenige Wolken, wenig Wind, kein Regen, 6 

bis 10°C 

Brutvögel 

09.06.2022, 5:00-7:00Uhr Fast keine Wolken, kaum Wind, kein Regen, 

15 bis 20°C 

Brutvögel 

Tabelle 1: Übersicht Erfassungstage 2023 
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3. Ergebnisse Brutvögel 

Insgesamt konnten während der Brutvogelerfassung 18 Vogelarten erfasst werden. Von diesen 

können 17 als Brutvögel eingestuft werden. Von den insgesamt erfassten 17 Arten nutzen 12 

Arten den Geltungsbereich als Brutplatz. 

In den Bäumen und Sträuchern entlang der stillgelegten Bahntrasse wurden folgende Arten 

erfasst: Amsel (Turdus merula), Blaumeise (Parus caeruleus), Bluthänfling (Carduelis 

cannabina), Dorngrasmücke (Sylvia communis), Fasan (Phasianus colchicus), Goldammer 

(Emberiza citrinella), Kohlmeise (Parus major), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), 

Neuntöter (Lanius collurio) und Singdrossel (Turdus philomelos). Weiterhin konnten 

Feldlerche (Alauda arvensis) und Schafstelze (Motacilla flava) auf den Feldern erfasst 

werden. Insbesondere der Bestand der Feldlerche ist mit nur 2 Revieren für die Größe der 

Fläche recht gering. Limitierend wirken die zahlreichen Leitungen, die die Felder kreuzen. 

Folgende Arten stehen auf den roten Listen von Brandenburg oder Deutschland: Der 

Bluthänfling wird auf der Roten Liste Deutschlands in Kategorie 3 als gefährdet geführt, die 

Feldlerche taucht in beiden Listen ebenfalls in der Kategorie 3 auf. Der Neuntöter ist nur in 

Brandenburg auf der Kategorie 3 gelistet. Zudem ist er eine Art des Anhang I der EU-

Vogelschutz-Richtlinie. 

Da die Bahntrasse in ihrem jetzigen Zustand bis auf einen kleinen Teilabschnitt zur Querung 

erhalten bleibt, entstehen hier keine artenschutzrechtliche Konflikte gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG. 

Somit bleiben nur die Offenlandarten Feldlerche und Schafstelze, deren Reviere und 

Brutplätze durch das Bauvorhaben vollständig in Anspruch genommen werden und verloren 

gehen. Daher erfolgt für diese beiden Arten eine „fachlichen Konfliktanalyse“, um 

artenschutzrechtliche Konflikte gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG abzuwenden. 
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4. Fachliche Konfliktanalyse  

Die Reviere der Offenlandarten Feldlerche und Schafstelze werden durch das Bauvorhaben 

vollständig in Anspruch genommen und gehen somit verloren. Für die Feldlerche sind das 2 

betroffene Reviere im Plangebiet und eine weitere am Randbereich sowie für die Schafstelze 

2 Reviere (vgl. Abb. 3) 

Für alle im Rahmen der Kartierung im Jahr 2023 erfassten und als relevant ermittelten Arten 

erfolgt eine Einschätzung, ob bei Umsetzung des Vorhabens artenschutzrechtliche Konflikte 

zu § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten sind.  

 

Nahrungsgäste und Durchzügler werden bei der Konfliktanalyse nicht betrachtet.  

 

Für den Fall artenschutzrechtlicher Konflikte werden Hinweise zu Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen gegeben. Für zu prognostizierende unvermeidbare Verstöße gegen 

die Zugriffsverbote werden Hinweise zu Artenschutzmaßnahmen und auf eine ggf. 

notwendige Ausnahmeprüfung gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben.  

 

4.1. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot)  

 

Die 3 Reviere der Feldlerche und 2 Reviere der Schafstelze werden vom Vorhaben in 

Anspruch genommen und gehen daher unwiederbringlich verloren. Die Fläche wird 

vollständig bebaut. Um Tötungen zu vermeiden sind bauzeitliche Regelungen notwendig. Die 

Flächenfreimachung und Bebauung sollte außerhalb der Brutzeiten erfolgen, um die Tötungen 

von adulten Einzelindividuen und nicht flüggen Jungvögeln wirksam zu verhindern.  
 

Abbildung 3: vom Vorhaben betroffene Reviere - FL = Feldlerche, St = Schafstelze 
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Die Brutzeit der Feldlerche erstreckt sich von Anfang März bis Mitte August, die der 

Schafstelze von Mitte April bis Ende August. Dies schließt eine Bebauung und 

Flächenfreimachung im Zeitraum von mindestens 1. März bis 31. August aus.  

 

 

4.2. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot)  

 

Für die zu betrachtenden Brutvogelarten sind durch Umsetzung der Baumaßnahme im Gebiet 

und auf den angrenzenden Flächen potenziell Störungen (z.B. Anwesenheit von Menschen 

und Baumaschinen und deren Betrieb) während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten 

möglich. Betroffen sind 3 Reviere der Feldlerche und 2 Reviere der Schafstelze. 

Die Fläche sollte vor Beginn der Brutzeit für Feldlerche und Schafstelze unattraktiv 

gemacht werden. Zudem sollte durch Vergrämungsmaßnahmen dafür gesorgt werden, 

dass es zu keiner Ansiedlung kommt.  

 

4.3. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG (Verbot des Beschädigens 

oder Zerstörens von Fortpflanzungs- und Ruhestätten/ Ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang)  

 
Eine Zerstörung von Brutplätzen kann nur wirksam vermieden werden, wenn vor Brutbeginn 

Vergrämungsmaßnahmen installiert werden. 

Die 3 Reviere von Feldlerche und 2 Reviere der Schafstelze gehen dennoch durch die 

Bebauung unwiederbringlich verloren. Auch die Ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang bleibt nicht bestehen, denn in der näheren Umgebung sind keine 

Ausweichmöglichkeiten vorhanden, da auch in der Umgebung sämtliche potenziellen 

Lebensräume besiedelt sind. Die Idee ist die Anlage von Lerchen-Fenstern in 

Zusammenarbeit mit der Sielmann-Stiftung, um die verloren gehenden Reviere 

auszugleichen. Davon würde auch die Schafstelze profitieren. 

 

Fazit: Tötungen und Störungen sind vermeidbar, der Verlust der Reviere nicht. Daher 

ist ein Ausgleich in Form von Lerchenfenstern in Absprache mit der Sielmann-Stiftung 

geplant. 

 

5. Ergebnisse Zauneidechsen 

 

Die Lebensräume im Plangebiet sind nicht optimal für Zauneidechsen. Die Felder sind nicht 

besiedelt, somit sind keine Zauneidechsen-Vorkommen im Baubereich vorhanden. Entlang 

der Bahnlinie konnten 2 Tiere erfasst werden, die sich zwischen dem Schotter der ehemaligen 

Gleise aufhielten (vgl. Abb. 4). Es handelt sich um adulte Tiere. Das Vorkommen ist 

insgesamt als gering einzustufen, denn die Lebensräume sind nicht optimal für 

Zauneidechsen. 

 

Die Vorkommen entlang der Bahnstrecke sind nicht gefährdet, weil die Trasse in ihrem 

jetzigen Zustand erhalten bleibt. Geplant sind 2 Querungen und das teilweise Entfernen der 

Schotterbereiche. So entstehen mehr Möglichkeiten für Vegetation und neue Lebensräume für 

Zauneidechsen.  
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Insgesamt sind die Vorkommen nicht gefährdet, denn laut Planung verlaufen die Querungen 

ganz im Norden und Süden der Trasse und somit nicht im Bereich der Zauneidechsen-

Sichtungen und des daraus resultierenden Vorkommens (vgl. Abb. 5).  

 

Somit sind keine artenschutzrechtlichen Konflikte gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 

erwarten. 

 

Abbildung 4: Nachweise Zauneidechsen 2023 (rote Kreuze) 

 

 

 

Stand: 08.08.2023 

 

 

 

 

 

Philip Koßmann 

Fasanenweg 2 

14712 Rathenow 

Mail: philip-kossmann@gmx.de 

Tel.:  0152 23691139 

 

Abbildung 5: Nachweise Zauneidechsen 2023 (rote Kreuze) 

mailto:philip-kossmann@gmx.de


9 
VIRTUS Wustermark Campus, Artenschutz-Gutachten 

Anlage 1: Gesamtartenliste Brutvögel 

Art deutsch 
Art wissen-

schaftlich 

Anzahl 

im 

Geltungs-

bereich 

Anzahl 

außerhalb 

Geltungsbereich 

Gefähr-

dung 

BRB 

Gefähr-

dung 

Deutsch-

land 

Amsel Turdus merula 2 2 - - 

Blaumeise Parus caeruleus 1 - - - 

Bluthänfling Carduelis 

cannabina 
2 - - 3 

Buchfink Fringilla coelebs - 2 - - 

Dorngrasmücke Sylvia 

communis 
2 1 - - 

(Jagd)Fasan Phasianus 

colchicus 
- 1 - - 

Feldlerche Alauda arvensis 2 2 3 3 

Fitis Phylloscopus 

trochilus 
- 1 - - 

Goldammer Emberiza 

citrinella 
3 1 - - 

Heckenbrauenlle Prunella 

modularis 
- 1 - - 

Kohlmeise  Parus major 2 1 - - 

Mäusebussard Buteo buteo Nahrungs

-gast 
- - - 

Mönchsgrasmücke Sylvia 

atricapilla 
2 2 - - 

Nachtigall Luscinia 

megarhynchos 
- 1 - - 

Neuntöter Larius collurio 1 - 3 - 

Rotkehlchen Erithacus 

rubecula 
- 2 - - 

Singdrossel Turdus 

philomelos 
2 - - - 

Schafstelze Motacilla flava 2 1 - - 
Anlage 1: Gesamtartenliste Brutvögel, 

Gefährdungs-Kategorien: 0 – ausgestorben | 1 – vom Aussterben bedroht | 2 – stark gefährdet | 3 – gefährdet | R – extrem selten  | V – 

Vorwarnliste 

RL D = Rote Liste Deutschland (Ryslavy, T.; Bauer, H.-G.; Gerlach, B., Hüppop, O.; Stahmer, J.; Südbeck, P. & Sudfeldt, C. (2020). Rote 

Liste der Brutvögel Deutschlands. 6. Fassung, 30. September 2020) RL BRB = Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 
2019 (Ryslavy, T.; Jurke M. & Mädlow, W.) 

 

 

 

 

 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/artenschutz/rote-listen/10221.html#1
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/artenschutz/rote-listen/10221.html#2
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/artenschutz/rote-listen/10221.html#3
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/artenschutz/rote-listen/10221.html#4
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/artenschutz/rote-listen/10221.html#5
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/artenschutz/rote-listen/10221.html#6
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/artenschutz/rote-listen/10221.html#6
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Fl - Feldlerche 

Fa – Jagd-Fasan 

G – Goldammer 
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He – Heckenbraunelle 

K – Kohlmeise 

Mb - Mäusebussard 

Mg – Mönchsgrasmücke 

N – Nachtigall 

Nt - Neuntöter 

R – Rotkehlchen 

Sd – Singdrossel 

St – Schafstelze 

 

A – Brutverdacht 

A – Nahrungsgast (keine 

Brut) 
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